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Besuchen Sie uns im Internet:
www.handwerk-direkt.de

Unsere E-mail-Adresse:
info@handwerk-direkt.de

Besuchen Sie die Homepages unserer Innungen:
www.handwerk-direkt.de/baeckerinnung 
www.handwerk-direkt.de/bauinnung
www.handwerk-direkt.de/dachdeckerinnung
www.handwerk-direkt.de/elektroinnung
www.handwerk-direkt.de/fleischerinnung
www.handwerk-direkt.de/friseurinnung

www.handwerk-direkt.de/infotechniker
www.handwerk-direkt.de/kfz-innung
www.handwerk-direkt.de/malerinnung
www.handwerk-direkt.de/metallinnung
www.handwerk-direkt.de/sanitaerinnung
www.handwerk-direkt.de/tischlerinnung
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Die Kommunalwahl im Superwahljahr
2009 steht vor der Tür und am 30. August
können Sie wieder Ihre Stimme abgeben.
Das Handwerk hingegen hat keine Wahl.
Als Inbegriff des Deutschen Mittelstandes
müssen Sie, als Betriebe im Bergischen
Land, den Spagat schaffen, der Wirtschafts-
krise zu trotzen und gleichzeitig gestärkt
aus dieser hervorzugehen, um die Zukunft
des Handwerks zu sichern. 

Aber auch die Politik ist  in der Pflicht.
Sie muss die Betriebe weiter entlasten und
unterstützen, wie es die Bundesregierung
bereits durch das seit dem 1. Juli in Kraft
getretene Konjunkturpaket II versucht. 

Gefordert bleibt aber weiterhin die
Kommune, die in den einzelnen Gemein-
den vor Ort Hilfestellung leisten muss.
Erforderlich sind unternehmerfreundliche
Entscheidungen.

Daher sind z.B. für eine Verbesserung der
Auftragslage des Handwerks folgende For-
derungen und Wünsche vor der nordrhein-
westfälischen Kommunalwahl zu erheben:

1. Bekannt ist, dass die schwierige Haus-
haltslage in den vergangenen Jahren viele
Kommunen zu drastischen Einsparungen
bei der öffentlichen Infrastruktur gezwun-
gen habt. Besonders betroffen sind neben
Straßenbau und Abwasserbeseitigung auch
die Schulen. Nur für die Schulen werden
die erforderlichen Investitionsausgaben bis
2020 auf 73 Milliarden bundesweit ge-
schätzt. Eine umfassende Infrastruktur-
offensive war überfällig. Bund und Länder
haben mit dem Konjunkturpaket II den
richtigen Hebel angesetzt. Die Mittel ste-
hen zur Modernisierung von Schulen, Bil-
dungseinrichtungen und Infrastrukturein-
richtungen bereit. Nun erwarten die Hand-
werksbetriebe vor Ort zusätzliche Impulse:
Unsere Schulen müssen in Ordnung
gebracht und die Infrastruktur für Ganz-
tagsangebote geschaffen werden. 

2. Der Schwerpunkt kommunaler Um-
weltpolitik muss angesichts des drohenden
Klimawandels auf der Energiepolitik lie-
gen. Die kommunalen Handlungsspielräu-
me für effiziente Energienutzung und der

Einsatz regenerativer Energien müssen kon-
sequent genutzt werden. Insbesondere
durch die Investitionen in die Gebäudesa-
nierung kann die regionale Wertschöpfung
deutlich erhöht werden. Die Mittel des
Konjunkturpaketes bieten den nötigen
finanziellen Rahmen für einen nachhalti-
gen Einstieg in die energetische Sanierung
der kommunalen Bauten. Diese Chancen
gilt es jetzt zu nutzen.

3. Beschäftigungseffekte werden allerdings
nur dann erzielt, wenn die Vergabe die loka-
le und regionale Wirtschaft stützt. Sie muss
mittelstandsfreundlich erfolgen. Das ist
dann der Fall, wenn die geltenden Regeln
für öffentliche Auftragsvergaben, die in dem
2009 novellierten Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen, in der Vergabeord-
nung und in den Verdingungsordnungen
festgelegt sind, strikt angewendet werden –
auch bei veränderter Rechtsform kommu-
naler Betätigung, wie z. B. bei Umwandlung
eines kommunalen Eigenbetriebes in eine
GmbH. Die Kommunen sollten die grö-
ßere Flexibilität der erhöhten Wertgrenzen
zur freien Vergabe und zur beschränkten
Ausschreibung – unter Beachtung der not-
wendigen Transparenz – nutzen.

4. Die öffentliche Bauvergabe an einen
Generalunternehmer erweist sich in der
Praxis regelmäßig als teurer als die Einzel-
und Fachlosvergabe an das Handwerk.
Darüber hinaus kommen kleine und mitt-
lere Unternehmen kaum zum Zuge. Sowohl
unter Kostengesichtspunkten wie auch mit
Blick auf die Sicherung von Arbeitsplätzen
in der Region muss die Vergabe nach Teil-
und Fachlosen erfolgen. Die gebotene Eile
bei der Vergabe der Mittel des Konjunktur-
programms ändert nichts am Gebot der Ein-
zellosvergabe. Öffentliche private Partner-
schaften sog. ÖPP’s sollten grundsätzlich
vermieden werden, da sie nicht nur höhere
Risiken für die Kommune bedeuten, son-
dern oft auch am Handwerk vorbei gehen.

5. Gewerbetreibende haben nicht nur in ihren
Betriebsstandort investiert, sondern haben hie-
rauf auch ihre Kundenbeziehungen aufgebaut.
Deshalb müssen Betriebsstandorte mit allen
zur Verfügung stehenden Instrumenten des
Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes gesi-

chert werden. Darüber hinaus ist in jeder
Kommune ein differenziertes Gewerbe-
flächenangebot vorzuhalten, insbesondere
auch für stadtteilorientiertes Gewerbe sowie
Unternehmen, die auf überörtliche Verkehrs-
infrastruktur angewiesen sind.

6. 350 Milliarden Euro Umsatz in der
Schwarzarbeit sind zuviel. Das Handwerk
sieht sich in der Pflicht, die Kommunen bei
der Bekämpfung der Schwarzarbeit noch
mehr als bisher zu unterstützen und sie zu
ermuntern, trotz geringerer Einnahmen die
Verfolgung der Schwarzarbeit wieder zu
intensivieren. 

7. Handwerker sind wichtige „Kunden“ der
kommunalen Verwaltungen. Für den Ab-
bau bürokratischer Belastungen, die Be-
schleunigung von Verfahren und Verläss-
lichkeit öffentlicher Verwaltungen ist der
Verwaltungsvollzug auf kommunaler Ebene
entscheidend. Die ersten Kommunen
haben sich in NRW erfolgreich als „mittel-
standsfreundliche Kommune“ zertifizieren
lassen. Das Handwerk wünscht sich, dass
möglichst alle Städte, Kreise und Gemein-
den diesem Vorbild folgen und sich um das
Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kom-
munalverwaltung“ bemühen.

Durch die Kommunalwahlen haben die
Gemeindevertreter nun die Möglichkeit, Ver-
antwortung für Geleistetes und Zukünftiges
zu übernehmen und Dinge neu anzugehen. 

In dem Zusammenhang fällt mir zu
guter letzt das Sprichwort „Wer die Wahl
hat, hat die Qual“ ein. Wir als Betriebe im
Bergischen Land haben keine Wahl, um
gestärkt aus der Krise hervorzugehen.
Insoweit bleibt uns zumindest nach dem
Sprichwort die „Qual“ erspart. 

Aber dennoch, gehen Sie wählen und
bewegen Sie die kommunale Verwaltung
durch Ihre Stimme zur Umsetzung unserer
Forderungen.

F

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Kommunalwahl und Handwerk
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Der Berufsbildungsausschuss
der Handwerkskammer

zu Köln tagte in Burscheid
Am 9. Juni 2009 tagte der Berufsbil-

dungsausschuss der Handwerkskammer zu
Köln im Berufsbildungszentrum in Bur-
scheid der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land.

Nach Grußworten des Kreishandwerks-
meisters Bert Emundts, der in seiner An-
sprache das im internationalen Vergleich
hohe Niveau der Ausbildung lobte, und des
Hauptgeschäftsführers der Handwerkskam-
mer Dr. Ortwin Weltrich, stellte Hauptge-
schäftsführer Heinz Gerd Neu die Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land vor. Sie
ist politisch zuständig für 8.286 Betriebe,
in denen fast 48.000 Beschäftigte gut 4
Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. Die
Zahl der Ausbildungsbetriebe liegt bei fast
1.600, die Zahl der Auszubildenden bei
über 3.700. 

In der Veranstaltung stellte Herr Michael
Brücken von der Handwerkskammer zu

Köln mit dem sog. trialen Studium
ein neues Instrument der

Handwerkskammer zu Köln vor, Abiturien-
tinnen und Abiturienten den intensiven
Einstieg in das Handwerk mit dem Stu-
diengang „Handwerksmanagement (B.A.)“
zu ermöglichen.

Abiturienten haben hier die Möglich-
keit neben einer bestimmten betrieblichen
Ausbildung in einem Handwerksberuf,
gleichzeitig die Weiterqualifizierung zum
Handwerksmeister und das Studium zum
Bachelor-Handwerksmanagement in nur 
4 1/2 Jahren zu absolvieren. Begonnen wird
mit diesem Studium am 1. Oktober 2010
und endet ca. im September 2014. Weitere
Informationen findet man unter www.
hwk-koeln.de/Aus_und_Weiterbildung/
10_Triales _Studium

Mit der grenzüberschreitenden Mobili-
tätsberatung präsentierte dann Herr Fer-
dinand Fuchs ein Unterstützungsangebot
für Betriebe und junge Handwerker. Ziel
des aus Bundes- und ESF-Mitteln geför-
derten Projektes ist es, die Quote der Aus-
zubildenden und Junggesellen mit Aus-
landserfahrung zu steigern. 

Weil er letztmalig an einer Sitzung des
Berufsbildungsausschusses teilnahm und
Ende Juni 2009 in den Ruhestand getreten
ist, wurde Herr Alfred Ansorge, Leiter der
Geschwister-Scholl-Schule in Leverkusen,
vom Berufsbildungsausschuss verabschie-
det. Hans-Peter Kerzmann, alternierender
Vorsitzender im Berufsbildungsausschuss,
würdigte in seiner Ansprache die Verdienste
des langjährigen Sprechers des Berufskollegs
und wünschte ihm auf seinem weiteren
Lebensweg alles Gute.

Auf einem abschließenden Rundgang
durch das Berufsbildungszentrum Bur-
scheid stellte Hauptgeschäftsführer Neu den
Mitgliedern des Berufsbildungsausschusses
das Berufsbildungszentrum Burscheid vor
und erläuterte im Einzelnen in den Abtei-
lungen Maler, Friseur und Kfz nochmals
die Herausforderungen der überbetriebli-
chen Ausbildung für die Zukunft und die
Anforderungen an die Auszubildenden.
BBA-Vorsitzender Kerzmann bedank-
te sich im Anschluss für diesen ge-
lungenen Einblick in die Praxis.
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untersagt hat (Urteil v. 20.1.2009 Az.: 1
AZR 515/08). 

Die Entscheidung einer Gewerkschaft,
Arbeitnehmer auf diesem Weg anzuspre-
chen, sei Teil ihrer durch Art. 9 Abs. 3 Satz
1 Grundgesetz (GG) geschützten Betäti-
gungsfreiheit. Soweit dabei Grundrechte

des Arbeitgebers berührt würden, seien
die kollidierenden Rechtspositio-

nen gegeneinander abzuwä-
gen. Das durch Art. 14
Abs. 1 GG geschützte
Eigentumsrecht des
Arbeitgebers und sein
von Art. 2 Abs. 1 GG
erfasstes Recht am ein-
gerichteten und ausge-
übten Gewerbebetrieb
haben nach Ansicht
der BAG-Richter ge-
genüber der gewerk-
schaftlichen Betäti-
gungsfreiheit zurück-
zutreten, solange der E-
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Die Zahlung der Arbeitgeberbeiträge zur
Sozialversicherung durch den Geschäfts-
führer nach der Insolvenzreife der Gesell-
schaft ist im Gegensatz zur Zahlung der Ar-
beitnehmerbeiträge mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Geschäftsmanns nicht verein-
bar und führt zur Erstattungspflicht nach
§ 64 S. 1 und 2 GmbHG. § 266 a Abs. 1
StGB stellt nur das Vorenthalten der Ar-
beitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung,
nicht auch der Arbeitgeberbeiträge unter
Strafe (BGH 8.6.2009 II ZR 147/08).

Die Gründe:
Die Zahlung der Arbeitgeberbeiträge zur

Sozialversicherung nach Insolvenzreife ist
im Gegensatz zur Zahlung der Arbeitneh-
merbeiträge mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Geschäftsmanns nicht vereinbar.

§ 266 a Abs. 1 StGB stellt nur das Vor-
enthalten der Arbeitnehmerbeiträge zur So-
zialversicherung, nicht auch der Arbeitge-
berbeiträge unter Strafe.

Für die Vereinbarkeit der Zahlung von
Sozialversicherungsbeiträgen mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns
spricht auch keine tatsächliche Vermutung.
Nach § 64 Abs. 2 S. 2 GmbHG a.F. (§ 64

S. 2 GmbHG n.F.) wird bereits vermutet,
dass der Geschäftsführer Zahlungen nicht
mit der erforderlichen Sorgfalt geleistet hat.
Infolgedessen gibt es keinen Raum für eine
gegenteilige tatsächliche Vermutung.

Hinweis:
Vorsicht, falls die Insolvenz droht darf der
Geschäftsführer einer GmbH nicht mehr
sorglos alle Verpflichtungen erfüllen. Wich-
tig ist noch einmal festzuhalten, die Zahlung
der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung nach Insolvenzreife ist im Gegensatz
zur Zahlung der Arbeitnehmerbeiträge
nicht gestattet ist.

Zahlung von Arbeitgeberbeiträgen durch
Geschäftsführer nach Insolvenzreife

führt zur Erstattungspflicht

Eine tarifzuständige Gewerkschaft
darf sich an Arbeitnehmer über deren
betriebliche E-Mail-Adressen mit Wer-
bung und Informationen wenden. Dies
gilt nach einem Urteil des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) auch dann, wenn der
Arbeitgeber den Gebrauch
der E-Mail-Adres-
sen zu privaten
Zwecken

Mail-Versand nicht zu nennenswerten
Betriebsablaufstörungen oder spürbaren,
der Gewerkschaft zuzurechnenden wirt-
schaftlichen Belastungen führt. 

Der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts
wies deshalb – anders als die Vorinstanzen –
die Klage eines Dienstleistungsunternehmens
auf dem Gebiet der Informationstechnolo-
gie ab, denn Störungen des Betriebsablaufs
oder messbare wirtschaftliche Nachteile hatte
die Arbeitgeberin nicht vorgetragen.

Hinweis:
Die Problematik der widerstreitenden
Grundrechte löst das BAG zugunsten der
Gewerkschaften. Ohne eine betriebliche
Beeinträchtigung ist die Gewerkschaft
berechtigt Werbung und Informationen
an die Arbeitnehmer zu senden. Konstel-
lationen, bei denen ein solches Vorgehen
verboten wäre, sind, von Missbrauchsfällen
abgesehen, nur schwer vorstellbar. Solche
E-Mails sind wohl in Zukunft hinzuneh-
men.

Gewerkschaftswerbung
per E-Mail zulässig
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Die in Anspruch genommene Elternzeit
kann durch die Arbeitnehmerin wegen der
Geburt eines weiteren Kindes vorzeitig
beendet werden. Der Arbeitgeber kann eine
solche Beendigung nur innerhalb von vier
Wochen aus dringenden betrieblichen
Gründen schriftlich ablehnen.

Den durch die vorzeitige Beendigung
verbleibenden Anteil von bis zu zwölf
Monaten kann die Arbeitnehmerin mit
Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit
nach Vollendung des dritten bis zur Voll-
endung des achten Lebensjahres des Kindes
übertragen.

Bei seiner Entscheidung über die Zu-
stimmung ist der Arbeitgeber an billiges Er-
messen gemäß § 315 BGB gebunden.
(BAG, Urteil vom 21.04.2009 – 9 AZR
391/08).

I. Sachverhalt
Die Klägerin, eine Reisekauffrau, war seit
1999 bei der Beklagten tätig. Im Juli 2004
gebar sie ihr erstes Kind und nahm dafür
drei Jahre Elternzeit in Anspruch. Im Juli
2006 kam ihr zweites Kind zur Welt. Auch
für dieses Kind begehrte die Klägerin eine
dreijährige Elternzeit, was sie der Beklagten
mit Schreiben vom 16.08.2006 mitteilte.
Dabei beabsichtigte sie, die Elternzeit für
ihr erstes Kind vorzeitig zu beenden und
die verbleibende Rest-Elternzeit an die
Elternzeit für das zweite Kind „dranzuhän-
gen“. Die Beklagte verweigerte der Klägerin
jedoch mit Schreiben vom 21.09.2006 ihre
Zustimmung zur Übertragung der Eltern-
zeit. Zur Begründung führte sie an, dass die
Kenntnisse und Fähigkeiten der Klägerin
aufgrund der längeren Abwesenheit noch
mehr abnähmen und damit eine Wieder-
aufnahme der Tätigkeit immer schwerer
werde.  Die Klägerin erhob daraufhin Klage
auf Zustimmung der Beklagten zur Über-
tragung der Elternzeit. Entgegenstehende
Interessen der Beklagten an der Übertra-
gung der Elternzeit seien nicht erkennbar.
Wegen der Unternehmensgröße der Beklag-
ten und des Umstandes, dass sie überwie-
gend Teilzeitkräfte beschäftige, könne auf

die Arbeitsleistung der Klägerin auch für
die Dauer des Übertragungszeitraums ver-
zichtet werden.  

II. Entscheidungsgründe 
Die Klage hatte in allen Instanzen Erfolg.
Nach den Feststellungen des Bundesarbeits-
gerichts kann ein Arbeitnehmer die erste
Elternzeit vorzeitig beenden, wenn wäh-
rend dieser Elternzeit ein weiteres Kind zur
Welt komme. Der verbleibende Restanteil
der Elternzeit bleibe erhalten und könne
auf die Zeit nach der Vollendung des drit-

ten bis zur Vollendung des achten Lebens-
jahres des Kindes übertragen werden. Der
Arbeitgeber könne eine Beendigung der
Elternzeit nur innerhalb von vier Wochen
aus dringenden betrieblichen Gründen
schriftlich ablehnen. Bei seiner Entschei-
dung sei er an billiges Ermessen gemäß
§ 315 BGB gebunden. Vorliegend habe die
Klägerin ihre erste Elternzeit wirksam mit
Schreiben vom 16.08.2006 vorzeitig been-
det. Dringende betriebliche Gründe, die
der vorzeitigen Beendigung entgegen ste-
hen könnten, seien von der Beklagten nicht
geltend gemacht worden. Zudem habe sie
auch nicht dargelegt, welche Nachteile ihr

durch die Übertragung der ersten Elternzeit
auf einen späteren Zeitraum entstehen
könnten, so dass sie zur Erteilung der
Zustimmung zur Übertragung des restli-
chen Elternzeitanteils verpflichtet sei. Die
Zustimmungsverweigerung der Beklagten
habe billigem Ermessen nicht entsprochen.   

III. Bewertung 
Mit dem vorliegenden Urteil räumt das
Bundesarbeitsgericht den Arbeitnehmern
einen umfassenden Gestaltungsspielraum
über ihre Elternzeit ein. Zwar erlaubt das

Bundeselterngeld- und Erziehungszeitgesetz
(BEEG) sowohl das vorzeitige Beenden als
auch das Verschieben eines Teils der Eltern-
zeit auf einen Zeitraum nach dem dritten
Lebensjahr bis zur Vollendung des achten
Lebensjahres. Für letzteres war bisher jedoch
die Zustimmung des Arbeitgebers erforder-
lich. Gegen die Mitteilung, die Elternzeit zu
unterbrechen und auf einen anderen Zeit-
raum zu verschieben, kann sich der
Arbeitgeber künftig nur mit dem Vorbrin-
gen dringender betrieblicher Gründe weh-
ren. Das Bundesarbeitsgericht weitet damit
das BEEG über den Gesetzeswortlaut hinaus
deutlich zulasten des Arbeitgebers aus.

Vorzeitige Beendigung und
Übertragung von Elternzeit
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Mit einem „Kirschtaler“ –
einem Gebäckstück mit Kirsch-
füllung – und dessen Produkt-
sicherheit musste sich der Bun-
desgerichtshof in seiner Ent-
scheidung vom 17. März 2009
auseinandersetzen (Urteil des
BGH vom 17.3.2009, Az.: VI
ZR 176/08)

Der Kläger verzehrte im
Januar 2007 einen von der
beklagten Bäckerei hergestellten
Kirschtaler, ein Gebäckstück mit
Kirschfüllung und Streuselbelag.
Zur Herstellung der Füllung
verwendete die Beklagte Dunst-
sauerkirschen. Beim Verzehr die-
ses Gebäckstücks biss der Kläger
auf einen darin eingebackenen
Kirschkern. Dabei brach ein Teil
seines oberen linken Eckzahns
ab. Für die dadurch erforderlich
gewordene zahnprothetische
Versorgung hatte der Kläger
einen Eigenanteil von 235,60 €
zu zahlen. Er verlangte einen Er-
satz dieser Kosten sowie ein
angemessenes Schmerzensgeld.

Die Vorinstanzen gaben dem
Kläger Recht, der BGH dage-
gen entschied zu Gunsten der
Bäckerei. Eine völlige Gefahrlo-
sigkeit konnte der Verbraucher
nach Ansicht des BGH hier aber
nicht erwarten: 

„Das Maß der Verkehrs-
sicherheit, das von einem Pro-

dukt berechtigterweise erwartet
werden kann, hängt u.a. von sei-
ner Darbietung (§ 3 Abs. 1 lit.
a ProdHaftG), also von der Art
und Weise ab, in der es in der
Öffentlichkeit präsentiert wird.
Bei einem Gebäckstück, das un-
ter der Bezeichnung „Kirsch-
taler“ angeboten wird, geht der

Verbraucher davon aus, dass es
unter Verwendung von Kirschen
hergestellt wird. Der Verbrau-
cher weiß auch, dass die Kirsche
eine Steinfrucht ist und dass ihr
Fruchtfleisch mithin einen Stein
(Kirschkern) enthält. Seine Sicher-
heitserwartung kann deshalb
berechtigterweise nicht ohne
weiteres darauf gerichtet sein,
dass das Gebäckstück „Kirsch-
taler“ zwar Kirschen, aber kei-
nerlei Kirschkerne enthält. Eine
solche Erwartung wäre vielmehr
nur dann berechtigt, wenn bei
der Darbietung eines solchen
Gebäckstücks der Eindruck er-
weckt würde, dass dieses aus-
schließlich vollkommen ent-
steinte Kirschen enthält. Daran
fehlt es im Streitfall.“ 

Hinweis:
Jeder Verbraucher hat also auch
ein Mindestmaß an Vorsicht
walten zu lassen. Falls aber die
Bäckerei mit „kernlosen Kir-
schen“ geworben hätte, wäre das
Verfahren wohl zu ihren Un-
gunsten ausgegangen.

Produktsicherheit
eines Gebäckstücks
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Tritt ein Mangel nach zwei-
maliger Nachbesserung erneut
auf, dann trägt der Kunde die
Beweislast. Im Zweifelsfall muss
der Käufer selbst für den Scha-
den aufkommen.

Wenn ein Mangel immer
wieder auftritt, stellt sich irgend-
wann die Frage, ob der Kunde
die Ware unsachgemäß behan-
delt oder ob der Verkäufer nicht
in der Lage ist, ordentlich nach-
zubessern. Lässt sich diese Frage
nicht eindeutig beantworten, so
geht das nach einer aktuellen
Entscheidung des Bundesge-
richtshofs (BGH) zulasten des
Käufers. 

Geklagt hatte ein Autokäufer,
der von seinem Kaufvertrag zu-
rücktreten wollte. Der Käufer
hatte im August und im Okto-
ber 2005 einen Defekt am elek-
trischen Fensterheber seines
neuen Maserati bemängelt. Als
der Defekt im Dezember erneut

auftrat, stellte er den Wagen wie-
der beim Händler ab und ver-
langte sein Geld zurück. 

Ein Sachverständiger bestä-
tigte zwar den Defekt, entdeck-
te jedoch auch Spuren eines Ein-
bruchsversuchs an der Scheibe
der Fahrertür. Unklar blieb je-
doch der Zeitpunkt des versuch-
ten Einbruchs. 

Nach Ansicht des BGH
konnte der Käufer nicht bewei-
sen, dass die Nachbesserung tat-
sächlich fehlgeschlagen war.
Grundsätzlich sei ein Fehlschla-
gen der Nachbesserung nicht
bewiesen, wenn der wiederholt
aufgetretene Fehler auch durch
ein nicht vom Verkäufer zu ver-
antwortendes Fehlverhalten
dritter Personen verursacht wor-
den sein könnte.

Bundesgerichtshof: Urteil
vom 11. Februar 2009, Az. VIII
ZR 274/07

Bei Nachbesserungen
tragen Kunden
die Beweislast

Bei BGB-Verträgen beträgt die Höhe der Verzugszinsen nach §
288 Abs. 1 BGB aktuell 5,12 % (5 % plus den Basiszinssatz ge-
mäß § 247 Abs. 1 BGB, der zurzeit – seit 1.7.2009 – 0,12 %
beträgt). Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht be-
teiligt ist, beträgt der Zinssatz nach § 288 Abs. 2 BGB aktuell 8,12
% (8 % plus den Basiszinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB).

(Stand: 17.7.2009, Angaben ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basiszinssatz können Sie im Internet ein-
sehen bzw. abrufen unter der Internet-Adresse 
www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php.

Aktuelle Höhe der
Verzugszinsen
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Im Rahmen der Konjunkturpakete I und II
sowie durch >Kurzarbeitergeld plus < hat die
Bundesregierung zahlreiche Verbesserungen
und Vereinfachungen beschlossen. Die Än-
derungen sind befristet gültig bis Ende 2010.
» Die Bezugsfrist von konjunkturellem Kurz-

arbeitergeld wurde auf 24 Monate ver-
längert. Diese Regelung gilt für alle Be-
schäftigten, deren Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld bis zum 31. Dezember 2009
entsteht; also auch für diejenigen, die bereits
im Jahr 2008 mit Kurzarbeit begonnen
haben und dieses 2009 fortsetzen.

» Die Beiträge zur Sozialversicherung wer-

den in den ersten 6 Monaten der Kurz-
arbeit von den Agenturen für Arbeit zu 50
Prozent erstattet.

» Ab dem 7. Monat erstattet die Bundes-
agentur künftig die vollen Beiträge zur
Sozialversicherung. Diese Neuregelung gilt
für alle Betriebe eines Arbeitgebers, wenn
dieser in mindestens einem seiner Betriebe
ab dem 1. Januar 2009 für 6 Monate
Kurzarbeit durchgeführt hat.

» Qualifiziert ein Arbeitgeber seine in Kurz-
arbeit befindlichen Beschäftigten, beteiligt
sich die Bundesagentur für Arbeit an den
Weiterbildungskosten und erstattet auf

Antrag des Arbeitgebers die Sozialver-
sicherungsbeiträge zu 100 Prozent.

» Arbeitszeitkonten müssen vor Bezug von
Kurzarbeitergeld nicht erst ins Minus
gebracht werden.

» Ab dem 1. Januar 2008 durchgeführte
vorübergehende Änderungen der Arbeits-
zeit aufgrund von Beschäftigungssi-
cherungsvereinbarungen wirken sich nicht
negativ auf die Höhe des Kurzarbeitergel-
des aus.

» Die Kurzarbeit kann nun auch uneinge-
schränkt für Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer beantragt werden.

Was ist neu am Kurzarbeitergeld?

In letzter Zeit sind zwei interessante Ur-
teile von zwei Bundesgerichten bezüglich der
Vergütung von Zuschlägen getroffen worden. 

Das erste Urteil ist vom Bundesfinanz-
gericht (BFH) am 27.5.2009 gesprochen
worden und befasst sich mit der Steuerpflich-
tigkeit von Zuschlägen während der Mutter-
schutzzeit. Der BFH stellt fest, dass Zuschläge
für tatsächlich nicht geleistete Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit, die im während
des Mutterschutzes gezahlten Lohn enthal-
ten sind, nicht nach § 3b EStG steuerfrei sind
(BFH, Beschluss v. 27.5. 2009, VI B 69/08).

Hintergrund:
Eine Flugbegleiterin wurde nach Mitteilung
ihrer Schwangerschaft beim Bodenpersonal
eingesetzt, weil ihr nach § 8 Abs. 1 des Ge-
setzes zum Schutze der erwerbstätigen Mut-
ter (Mutterschutzgesetz) Sonntags-, Feier-
tags-, Nacht- und Mehrarbeit verboten war.
Die Zahlung einer entsprechenden Schicht-
zulage blieb hiervon unberührt. Die Klä-
gerin machte geltend, trotz des Beschäfti-
gungsverbotes sei die Schichtzulage weiter-
hin nach § 3b EStG steuerfrei. Andernfalls
werde sie gegenüber ihren männlichen
Kollegen benachteiligt. 

Dies lehnte der BFH in letzter Instanz
ab. Denn nach § 3b EStG seien nur für tat-
sächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit gezahlte, neben dem Grund-
lohn gewährte Zuschläge steuerfrei. Durch
die Steuerfreiheit solle dem Arbeitnehmer

ein finanzieller Ausgleich für die besonde-
ren Erschwernisse und Belastungen gewährt
werden, die mit Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit verbunden sind. Deshalb
müsse solche Arbeit auch tatsächlich geleis-
tet werden. Auch einen Verstoß gegen Art.
3 Abs. 2 des Grundgesetzes oder gegen das
gemeinschaftsrechtlich geregelte Diskrimi-
nierungsverbot lehnte er ab. Die Norm ver-
sage nicht nur werdenden Müttern, die den
Regelungen des Mutterschutzgesetzes un-
terfallen, eine Steuerbegünstigung, sondern
allen Arbeitnehmern, die aus unterschied-
lichsten, in ihrer Person oder in der Sphäre
ihres Arbeitgebers liegenden Gründen nach
§ 3b EStG begünstigte Arbeiten nicht leis-
ten können oder dürfen.

In einem zweiten Urteil zu der Proble-
matik der Zuschläge urteilte das Bundesar-
beitsgericht (BAG), dass ein Arbeitnehmer,
der wegen einer Erkrankung an einem
Sonn- und/oder Feiertag Entgeltfortzahlung
erhält,  auch Anspruch auf die Bezahlung
der entsprechenden Zuschläge hat (BAG,
Urteil v. 14.1.2009, 5 AZR 89/08).

Hintergrund:
Die klagende Arbeitnehmerin ist bei der
beklagten Arbeitgeberin als Servicekraft be-
schäftigt. Nach ihrem Arbeitsvertrag steht
ihr für Sonntagsarbeit ein Zuschlag zu. Be-
triebsüblich zahlt die Arbeitgeberin für an
Sonn- und Feiertagen tatsächlich erbrach-
te Arbeitsleistungen ihren Arbeitnehmern
zusätzlich zum Entgelt pauschale Zuschläge

netto –  50 % für Sonntagsarbeit, 125 %
für Feiertagsarbeit und 150 % für an Weih-
nachtsfeiertagen geleistete Arbeit.

In den Jahren 2005 und 2006 war die Ar-
beitnehmerin dienstplanmäßig mehrfach für
Sonn- und Feiertagsarbeit eingeteilt, jedoch
an diesen Tagen arbeitsunfähig krank. Die
Arbeitgeberin verweigerte vor diesem Hinter-
grund die Zahlung der Sonn- und Feiertags-
zuschläge, so dass sie Arbeitnehmerin ihre
Ansprüche vor dem Arbeitsgericht weiter ver-
folgte. Das BAG gab der Arbeitnehmerin
Recht. Ihr steht nach § 4 Abs. 1 EFZG ein
Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall nach dem Entgeltausfallprinzip zu.

Das Entgeltausfallprinzip erhält dem
Arbeitnehmer grundsätzlich die volle Ver-
gütung einschließlich etwaiger Zuschläge.
Die Entgeltfortzahlung wegen Krankheit an
Sonn- und Feiertagen schließt die entspre-
chenden Zuschläge mit ein. Denn diese wer-
den als zusätzliche Gegenleistung für die an
Sonn- und Feiertagen zu leistende besonders
lästige bzw. belastende Arbeit gezahlt.

Hinweis:
Regelmäßige Arbeitseinsätze an einem
Sonntag führen dazu, dass die dafür zu leis-
tenden Zuschläge auch im Krankheitsfall
zu leisten sind. Diese sind dann jedoch nicht
steuerfrei, sondern lohnsteuerpflichtig.
Diese Regelungen sind gesetzlich so vorge-
sehen und können nur sehr eingeschränkt
vertraglich abgeändert werden.

Probleme mit den Zuschlägen
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Handwerker müssen bei der Abrechnung
von Stundenlohnarbeiten ihre Leistungen
nicht grundsätzlich detailliert aufschlüsseln.

Der durch seinen Bauleiter vertretene
Kunde hatte zunächst einen anderen
Betrieb mit Maler- und Verputzerarbeiten
an einem Schloss beauftragt, die nach Ar-
beitsstunden abgerechnet werden sollten.
Dieser stellte Ende April 2001 seine Tätig-
keiten ein. Daraufhin wurde ein weiterer
Betrieb mündlich mit Fortführung der
Maler- und Verputzarbeiten beauftragt.
Auch hier wurde die Abrechnung nach
Stunden und Materialaufwand vereinbart.
Zu erledigen hatte der Betrieb verschiede-
ne Aufgaben nach Anweisungen des Bau-
leiters. Der Kunde wollte nach Abschluss
der Arbeiten im Mai 2001 jedoch nicht
voll zahlen und stellte Höhe und Ange-
messenheit der abgerechneten Stunden des
Malers in Frage. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in
seinem Urteil v. 28. Mai 2009, Az. VII ZR
74/06, einige Grundsätze zur Abrechnung
von Stundenlohnaufträgen aufgestellt:

1. Bei Stundenlohnaufträgen müssen Un-
ternehmer grundsätzlich nur darlegen,
wie viele Stunden für die Erbringung der
Vertragsleistung angefallen sind. Eine
detaillierte Auflistung konkreter Leistun-
gen ist hingegen nicht erforderlich, es
sei denn, beide Parteien hätten das ver-
traglich vereinbart.

2. Hat der Auftraggeber Zweifel an der vom
Betrieb dargelegten Stundenzahl, so ist
es zunächst seine Sache, dafür Gründe
vorzubringen und diese zu beweisen.

3. Nur wenn der Kunde die konkret er-
brachten Leistungen nicht alleine nach-
vollziehen kann, müsste der Auftragneh-
mer darlegen und beweisen, wofür die
abgerechneten Stunden angefallen sind. 

Die nachträgliche Beweislast des Auftrag-
nehmers entfällt nach Ansicht des BGH je-
doch, wenn der Kunde die einzelnen Leis-
tungen in Auftrag gegeben hat und seine Be-
stellung später nicht mehr nachvollziehen
kann. So war es im vorliegenden Fall.  Der
Kunde kannte, vermittelt durch das Wissen
seines Bauleiters, zum Zeitpunkt der Auftrags-
erteilung an den zweiten Betrieb den dama-
ligen Ist-Zustand. Aus diesem konnte abge-
leitet werden, welche weiteren Leistungen der
zweite Betrieb zu erbringen hatte und wel-
chen Anteil dieser damit an dem jetzt insge-
samt vorhandenen Werk haben würde. Der
Auftraggeber hatte es unterlassen, eine ihm
ohne weiteres mögliche Dokumentation zu
erstellen, die er benötigte, um den Umfang
der Arbeiten des Unternehmers auch nach-
träglich beurteilen zu können, Daher konn-
te nicht die Rede davon sein, er sei nicht in
der Lage gewesen, die konkreten Leistungen
des Unternehmers nachzuvollziehen.

Geteilte Beweislast bei
Stundenlohnaufträgen
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Drohung mit
einer Erkrankung

Die Ankündigung einer nicht
bestehenden Erkrankung für
den Fall, dass der Arbeitgeber
einen Urlaubsantrag nicht ge-
währt, berechtigt grundsätzlich
zur fristlosen Kündigung. (BAG,
Urteil v. 12.3.2009, 2 AZR
251/07)

Der Arbeitnehmer war lang-
jährig als Sachgebietsleiter be-
schäftigt. Im Frühjahr 2005 kam
es bei der Erstellung der Jahres-
abschlüsse zu erheblichen Ver-
zögerungen. Der Donnerstag,
26.5.2005 war ein gesetzlicher
Feiertag. Den kurzfristig für den
nachfolgenden Freitag gestellten
Urlaubsantrag des Arbeitneh-
mers lehnte die Arbeitgeberin
mit Verweis auf die noch nicht
beendeten, dringlichen Jahres-
abschlussarbeiten ab.

Vor Gericht war bis zuletzt
streitig, ob der Arbeitnehmer in
der Folge eine Erkrankung „an-
gedroht“ hat. Einer Mitarbei-
terin gegenüber soll er seinen
Wunsch nach einem Urlaubstag
damit begründet haben, er habe
sich auch einmal entspannen
und mit seiner Frau, die schon
alles gepackt hätte, verreisen
wollen. Ferner soll er geäußert
haben: „Wenn ich nicht frei krie-
ge, bin ich krank ... und wenn
ich zum Arzt gehe, findet er
bestimmt was ...“.

Die Arbeitgeberin kündigte
ihm außerordentlich fristlos.
Mit der Androhung einer Ar-
beitsunfähigkeit habe er in unzu-
lässiger Weise Druck ausgeübt,
um seinen Urlaubsantrag durch-
zusetzen. Einer Abmahnung
habe es nicht bedurft.

Das BAG entschied: Kün-
digt ein gesunder Arbeitnehmer
an, er sei krank, wenn der Ar-

beitgeber ihm für einen be-
stimmten Zeitraum keinen Ur-
laub gewährt, so kann dies ein
wichtigen Grund i. S. v. § 626
Abs. 1 BGB für eine außeror-
dentliche Kündigung sein. Dies
gilt regelmäßig auch dann, wenn
der Arbeitnehmer später im an-
gedrohten Zeitraum tatsächlich
krank wird.

Hinweis:
Kündigt der Arbeitnehmer eine
Krankheit an, kann dies zu
einer Kündigung führen. Aller-
dings muss aufgeklärt werden,
ob der Arbeitnehmer im Zeit-
punkt der Ankündigung bereits
objektiv erkrankt war, ohne dies
dem Arbeitgeber zu offenbaren.
In diesem Fall würde eine
Pflichtverletzung des Arbeit-
nehmers zwar nicht von vorne-
herein ausscheiden. Die einge-
tretene Störung des Vertrauens-
verhältnisses zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber wiegt
dann aber regelmäßig weniger
schwer. In einem solchen Fall
kann nicht ohne Weiteres von
einer erheblichen Pflichtver-
letzung ausgegangen werden,
die eine außerordentliche Kün-
digung rechtfertigt.

Der Arbeitnehmer muss da-
her darlegen, welche konkreten
Krankheiten bzw. Krankheits-
symptome im Zeitpunkt der
Ankündigung vorgelegen haben
und weshalb er darauf schließen
durfte, auch noch am Tag der
begehrten Freistellung arbeits-
unfähig zu sein. Hierzu muss er
ggfs. seine ihn behandelnden
Ärzte von der Schweigepflicht
entbinden. Es ist damit zunächst
Sache des Arbeitnehmers, die
Indizien zu entkräften, die hier
für eine widerrechtliche Dro-
hung mit Arbeitsunfähigkeit
sprechen.
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Ansprüche auf Gratifikatio-
nen können aufgrund einer sog.
betrieblichen Übung entstehen,
also durch vorbehaltlose Zah-
lung. Den Weg zurück, also die-
sen Anspruch wieder rückgän-
gig zu machen, hat das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) nun er-
schwert.

Nach Ansicht des BAG be-
steht für jährlich gezahlte Gra-
tifikationszahlungen die Regel,
dass eine zumindest dreimalige
vorbehaltslose Gewährung einen
vertraglichen Anspruch des
Arbeitnehmers begründet („be-
triebliche Übung“). Gemäß der
bisherigen BAG-Rechtspre-
chung konnten aber vertraglich
nicht fixierte, wohl aber durch
betriebliche Übung entstande-
ne Ansprüche, durch eine wie-
derholte und unwidersproche-
ne gegenläufige Praxis wieder
eingeschränkt oder aufgehoben
werden. 

Dieser Auffassung erteilte das
BAG nun eine Absage. In seiner
Entscheidung vom 18. März
2009 (Az. 10 AZR 281/08) hat-
te sich das BAG ausführlich mit
der Thematik einer „gegenläu-
figen“ betrieblichen Übung zu
befassen.

Das BAG stellt sich nun auf
den Standpunkt, dass für jeden
vertraglichen Anspruch – also
auch für einen Anspruch auf-
grund betrieblicher Übung – die
gleichen Voraussetzungen für
deren Änderung gelten. Ände-

rungen sind somit nur möglich,
wenn der Arbeitgeber eine Än-
derungskündigung ausspricht
oder mit dem Arbeitnehmer
eine einvernehmliche Lösung
herbeiführt. 

Eine widerspruchslose Ent-
gegennahme einer Erklärung

bzw. ein Schweigen der Arbeit-
nehmer hierauf müsse sich daher
am AGB-Recht, mithin auch am
Klauselverbot für fingierte Er-
klärungen messen lassen (vgl.
§ 308 Nr. 5 BGB). Da einem
Schweigen im Rechtsverkehr
grds. kein Erklärungswert zu-
kommt, ist dies durch AGB nur
in engen Grenzen abänderbar.

Hinweis:
Um bereits die Entstehung eines
Anspruchs aus betrieblicher
Übung zu vermeiden, erhält die
Arbeitsvertragsgestaltung, z. B.
durch vertraglich fixierte Frei-
willigkeitsvorbehalte, nunmehr
eine noch wichtigere Bedeu-
tung. Arbeitgeber sollten des-
halb Arbeitsverträge auf diese
Regelungen durchsehen und im
Bedarfsfalle unbedingt auf den
neuesten Stand bringen. Gerne
unterstützen sie unsere Juristen
der Rechtsabteilung bei dieser
Überprüfung. Falls Sie in guten
Geschäftsjahren eine Sonderzah-
lung an Ihre Mitarbeiter leisten
möchten, so sollten Sie den
Anlass und die Freiwilligkeit den
Mitarbeitern mitteilen und zu
Beweiszwecken auch schriftlich
fixieren.

Wer dreimal zahlt,
muss auch weiterzahlen!
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Der Deutsche Bundestag hat das Bür-
gerentlastungsgesetz mit verbesserter steu-
erlicher Abzugsfähigkeit von Beiträgen zur
gesetzlichen und privaten Kranken- und
Pflegeversicherung verabschiedet.

Neuregelung zum 1. Januar 2010 
Ab dem 1. Januar 2010 können alle Beiträge
für die Kranken- und Pflegeversicherung
von der Steuer abgesetzt werden, soweit
damit eine Absicherung auf Basis der gesetz-
lichen Kranken- und der sozialen Pflege-
Pflichtversicherung erreicht wird. Alle
gesetzlich und privat Kranken- und Pflege-
Pflichtversicherten werden dann steuerlich
gleichbehandelt. Das gilt auch für die
Ehepartner und mitversicherte Kinder.
Bisher sind Beiträge für eine Kranken- und
Pflegeversicherung nur in eingeschränktem
Umfang steuerlich abziehbar.

Die Neufassung geht zurück auf einen
Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes
vom 13. Februar 2008, in dem das Gericht
die beschränkte steuerliche Berücksichti-
gung von Beiträgen zu einer privaten Basis-
kranken- und Pflegepflichtversicherung als
mit dem Grundgesetz unvereinbar angese-
hen hat. 

Höhe der Entlastungen
durch die Neuregelung 
Die Bürger werden im Bereich der Kranken-
/Pflegeversicherung insgesamt um etwa 9,3
Milliarden Euro entlastet. Von der Neure-
gelung werden insbesondere diejenigen
Steuerpflichtigen stärker entlastet, die hohe
Beiträge für eine Basis-Kranken- und Pflege-
pflichtversicherung zahlen müssen – das
sind immerhin 57 % der Steuerpflichtigen.
Begünstigt sind z. B. Steuerpflichtige, die
ihre Kinder gesondert versichern müssen. 

Kreis der Betroffenen 
Die neuen Regelungen gelten sowohl für
gesetzlich Versicherte, als auch für privat
Versicherte. Bei den privat Krankenversi-
cherten sind die geleisteten Beiträge jedoch

nur insoweit zu berücksichtigen, wie der
Versicherungsnehmer einen Versicherungs-
schutz erwirbt, der dem der gesetzlichen
Krankenversicherung entspricht (Basis-
Krankenversicherung). Beiträge für eine
darüber hinausgehende Versorgung – z. B.
Chefarztbehandlung, Einbettzimmer –
sowie zur Finanzierung eines Krankengeldes
gehören nicht dazu. Diese Mehrleistungen
sind – sofern sie mitversichert sind – aus
dem vom Steuerpflichtigen geleisteten Bei-
trag herauszurechnen. 

Höhe und Art der begünstigten
Aufwendungen 
Ab Januar 2010 können alle Aufwendungen
eines Steuerpflichtigen zu einer Basis-Kran-
kenversicherung und zur gesetzlichen Pfle-
ge(pflicht)versicherung abgesetzt werden.
Hierunter fallen sowohl Beiträge für den
Versicherten selbst als auch für seinen Ehe-
gatten oder eingetragenen Lebenspartner
wie auch für seine Kinder. Darüber hinaus
können Beiträge des Steuerpflichtigen zu
einer vergleichbaren Kranken- und Pflege-
versicherung des geschiedenen oder dau-
ernd getrennt lebenden Ehegatten unter
bestimmten Voraussetzungen abgesetzt wer-
den; der in diesem Zusammenhang für Un-
terhaltsleistungen geltende Höchstbetrag
wird entsprechend erhöht. Absetzbar sind
ferner auch die Beiträge des Steuerpflich-
tigen zur Basis-Krankenversicherung und
zur gesetzlichen Pflege(pflicht)versicherung,
die der Absicherung von gesetzlich unter-
haltsberechtigten Personen dienen. Betrof-
fen sind insbesondere bedürftige, nicht
mehr kindergeldberechtigte Kinder oder
der nicht verheiratete Elternteil eines ge-
meinsamen Kindes. 

Beiträge für Wahl- und Zusatzleistungen
sind dagegen nicht begünstigt, da hierdurch
Leistungen abgesichert werden, die über die
Pflichtleistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherungen hinausgehen (z. B. Chef-
arztbehandlung, Einbettzimmer). Dies gilt
unabhängig davon, ob die Absicherung über

die gesetzliche oder eine private Kranken-
versicherung erfolgt. 

Hinweis:
Die privaten Krankenversicherungen haben
angekündigt, ihren Mitgliedern in den
nächsten Monaten mitzuteilen, in welcher
Höhe sich ihr Beitrag für die sogenannte
„Basis-Krankenversicherung“ und damit ihr
steuerlich als Sonderausgaben abzugsfähi-
ger Betrag beläuft. 

Anhebung der steuerlichen Höchst-
Abzugsbeträge für „sonstige
Vorsorgeaufwendungen“ 
Die bisherigen Höchst-Abzugsbeträge für
sonstige Vorsorgeaufwendungen werden
von 1500 auf 1900 ? für Arbeitnehmer und
von 2400 auf 2800 ? für Selbständige
erhöht. 

Beiträge zur gesetzlichen und privaten
Basis-Krankenversicherung sowie zur Pfle-
geversicherung, die über diese Höchstbe-
träge (1.900 bzw. 2.800 Euro) hinausge-
hen, sind voll steuerlich abzugsfähig. 

Betragen die Beiträge zur gesetzlichen
und privaten Krankenversicherung im Ka-
lenderjahr weniger als die genannten
Höchstbeträge, so können Beiträge zu sons-
tigen Vorsorgeaufwendungen wie etwa zur
Unfallversicherung oder zur Absicherung
gegen Berufsunfähigkeit zusätzlich bis zum
Höchstbetrag geltend gemacht werden. Das
Abzugsvolumen kann somit noch ausge-
nutzt werden durch Beiträge zu Kranken-
und Pflegeversicherungen, soweit diese über
die Basisversorgung hinausgehen und nicht
schon generell berücksichtigt werden
(Mehrleistungen, Wahltarife, Einzelzimmer
oder Chefarztbehandlung, Krankengeld)
sowie durch Beiträge zu Arbeitslosenver-
sicherungen, Erwerbs- und Berufsunfähig-
keitsversicherungen, Unfall- und Haft-
pflichtversicherungen, Risikolebensver-
sicherungen und Lebensversicherungen, die
vor 2005 abgeschlossen wurden. 

Bürgerentlastungsgesetz –
Beiträge zur gesetzlichen und privaten

Kranken- und Pflegeversicherung
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Beispiel 1:
Die Beiträge zur gesetzlichen und privaten
Basis-Krankenversicherung (Basis-Versiche-
rung) sowie zur Pflegeversicherung belau-
fen sich beim verheirateten Steuerpflich-
tigen Müller in 2010 auf insgesamt 4.000
Euro, seine Beiträge für sonstige Vorsorge-
aufwendungen (Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung, Haftpflicht, Unfall und Ab-
sicherung gegen Berufsunfähigkeit) auf
1.000 Euro.

Zwar wird der Höchstbetrag von 2.800
Euro durch die Beiträge zur Basis-Kranken-

und Pflegeversicherung überschritten. Die
Beiträge zur Basis-Kranken- und Pflegever-
sicherung können mit 4.000 Euro dennoch
steuerlich abgezogen werden. Die Beiträge
für sonstige Vorsorgeaufwendungen i.H.v.
1.000 Euro werden steuerlich nicht berück-
sichtigt. 

Beispiel 2:
Die Beiträge zur gesetzlichen und privaten
Krankenversicherung (Basis-Versicherung)
sowie zur Pflegeversicherung belaufen sich
beim verheirateten Steuerpflichtigen Huber
in 2010 auf insgesamt 2.000 Euro, seine

Beiträge für sonstige Vorsorgeaufwendun-
gen (Beiträge zur Arbeitslosenversicherung,
Haftpflicht, Unfall und Absicherung gegen
Berufsunfähigkeit) auf 1.000 Euro.

Der Höchstbetrag von 2.800 Euro wird
durch die Beiträge zur Basis-Kranken- und
Pflegeversicherung nicht überschritten. Die
Beiträge zur Basis-Kranken- und Pflegever-
sicherung sind mit 2.000 Euro steuerlich
abzugsfähig. Die Beiträge für sonstige Vor-
sorgeaufwendungen i.H.v. 1.000 Euro sind
i.H.v. 800 Euro (2.800 Euro Höchstbetrag)
steuerlich abzugsfähig. 

So hat das Landesarbeitsgericht Hamm
entschieden (Az.: 17 Sa 671/08). In dem Fall
hatte eine Arbeitnehmerin einen befristeten
Vertrag. Fast fünf Jahre lang war sie auf einer
Stelle mit 28 Wochenstunden beschäftigt.
Der Arbeitgeber begründete die Befristung
damit, dass sie eine Mitarbeiterin mit 19,25
Wochenstunden vertrat und für die übrige
Wochenarbeitszeit von gut 9 Stunden in
absehbarer Zeit kein Bedarf mehr bestehe.
Das ließ das Gericht nicht durchgehen.

Es entschied, dass zwar die Befristung
im Fall der Vertretung begründet sei. Das

Argument des künftig wegfallenden Be-
schäftigungsbedarfs ließen die Richter nicht
gelten. Damit sei der befristete Arbeitsver-
trag insgesamt unwirksam. Rechtfertigt ein
Sachgrund nur einen Teil des Arbeitszeit-
volumens, das dem Arbeitnehmer zugewie-
sen wurde, sei damit die gesamte Befristung
hinfällig. 

Hinweis:
Es sei nicht möglich, einen befristeten Ar-
beitsvertrag in einen wirksamen und einen
unwirksamen Teil aufzuspalten. Daher ist die
Befristung entweder vollständig richtig be-

gründet, oder sie ist unwirksam. Wichtig ist
weiterhin, dass der Befristungsgrund ein
gemäß § 14 TzBfG (Teilzeit und Befristungs-
gesetz) gesetzlich anerkannter Grund ist.
Nicht jeder Grund taugt für eine Befristung.

Der Bereich der Befristung ist ein sehr
schwieriges, arbeitsrechtliches Thema. Bei
Fehlern ist die Befristung regelmäßig un-
wirksam und führt dazu, dass das Arbeits-
verhältnis als unbefristet gilt. Daher sollten
Sie vor der Einstellung und vor dem Ar-
beitsbeginn mit der Rechtsabteilung Rück-
sprache nehmen.

Die Befristung eines Arbeitsvertrags
ist unwirksam, wenn nicht alle Teile

der Befristung gerechtfertigt sind
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Als Arbeitgeber versucht man bei Ver-
tragsänderungen, z. B. beim Weihnachts-
geld, ein gemeinsames Konzept mit den Ar-
beitnehmern zu finden. Die angestrebten
Änderungen werden dabei von den Arbeit-
nehmern oftmals abgelehnt. Um jedoch
eine Einigung herbeizuführen, lädt der Ar-
beitgeber dann jeden Mitarbeiter einzeln
zu einem Personalgespräch. 

So auch in einem Fall, den das Bundes-
arbeitsgericht nun zu entscheiden hatte. In
diesem Fall handelte es sich um eine Gruppe
von Arbeitnehmerinnen, die eine Vertrags-
änderung ablehnten. Daraufhin lud der Ar-
beitgeber jede Mitarbeiterin zu einem Ein-

zeltermin an einem bestimmten Datum
zwecks Besprechung der Vertragsänderun-
gen. Die Klägerin erschien zu diesem Ter-
min auch alleine im Büro des Personallei-
ters, erklärte jedoch, nur zu einem gemein-
samen Gespräch unter Einbeziehung der
übrigen Mitarbeiterinnen bereit zu sein. Ein
solches gemeinsames Gespräch lehnte der
Arbeitgeber ab und erteilte der Klägerin
eine Abmahnung. Die Klägerin habe ihre
Arbeitsleistung (in Form eines Personalge-
sprächs) verweigert.

Das Bundesarbeitsgericht sah dies anders
und bestätigte das landesarbeitsgerichtliche
Urteil. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers

gem. § 106 GewO beinhaltet nicht die Be-
fugnis, den Arbeitnehmer zur Teilnahme an
einem Personalgespräch zu verpflichten, in
dem es ausschließlich um eine bereits abge-
lehnte Vertragsänderung gehen soll, denn die
Weisung betraf weder die Arbeitsleistung noch
die Ordnung oder das Verhalten im Betrieb. 

Daher muss der Arbeitgeber eine Ab-
mahnung wegen der Weigerung des Arbeit-
nehmers, an einem solchen Gespräch teil-
zunehmen, aus der Personalakte herausneh-
men. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 23. 6.
2009 – 2 AZR 606/08 –

Abmahnung wegen Weigerung an
einem Personalgespräch teilzunehmen 

Wie oft haben Sie Ihren Arbeitnehmern
schon gesagt, dass auf die Sicherheitsbestim-
mungen, wie z.B. das Aufziehen eines Bau-
helmes oder das Tragen von Schutzhand-
schuhen beim Zerteilen von Tieren zu ach-
ten ist und wie oft wurde diese Anweisung
nicht befolgt. Einen ähnlichen Fall hatte nun
das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz zu
entscheiden. Es handelte sich um einen
Anlagenbediener in einer Gießerei, der mehr-
fach den von ihm zu führenden Gabelstapler
überladen hatte. Daraufhin sprach der
Arbeitgeber die Kündigung aus.

Das Landesarbeitsgericht urteilte, dass
wenn ein Arbeitnehmer mehrfach gegen
Sicherheitsanweisungen und Unfallverhü-
tungsvorschriften verstößt, der Arbeitgeber
nach einer Abmahnung dieses Verhalten zum
Anlass für eine Kündigung nehmen kann.

In seiner Begründung weist das Gericht
darauf hin, dass die mehrfache Nichtbefolgung
von Sicherheitsanweisungen einen schweren
Verstoß gegen die vertraglichen Pflichten dar-
stelle. Der Arbeitnehmer sei zuvor wegen eines
vorsätzlich herbeigeführten Arbeitsunfalls

bereits abgemahnt worden und habe nachhal-
tig gegen Arbeitsanweisungen und Unfallver-
hütungsvorschriften verstoßen.

Dafür seien einschlägige Abmahnungen
vorangegangen. Trotz langer Betriebszuge-
hörigkeit, hohen Lebensalters und ungüns-
tiger Arbeitsmarktchancen falle angesichts
des vorliegenden Verstoßes die Interessen-
abwägung zu Lasten des Arbeitnehmers aus.

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz,
Urteil vom 20. März 2009, 6 Sa 725/08

Mehrfacher Verstoß gegen
Sicherheitsanweisungen: Kündigung
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Erhöht der Arbeitgeber frei-
willig die Löhne, so hat er jeden
Arbeitnehmer gleich zu behan-
deln. Die Lohnerhöhung ist also
bei allen Arbeitnehmern vor-
zunehmen. Hiervon kann der Ar-
beitgeber nur abweichen, wenn
er einen sachlichen Grund hat,
einen Arbeitnehmer von der
Lohnerhöhung auszuschließen.

Im Fall des Bundesarbeitsge-
richts beschäftigte ein Arbeit-
geber ca. 300 Arbeitnehmer. Die
Vergütung der Arbeitnehmer
wurde durch den Arbeitgeber
um 2,5 % ab dem 1.1.2007 er-
höht. Ausgenommen hiervon
wurden nur 14 Mitarbeiter, da-
runter auch der Kläger, die sich
2003/ 2004 nicht auf eine Ver-
schlechterung der Arbeitsbedin-
gungen eingelassen hatten. Die
übrigen Mitarbeiter hatten da-
mals u. a. einer Reduzierung
ihres Urlaubsanspruchs von 30
auf 25 Tage und einem Wegfall
des zusätzlichen Urlaubsgeldes
von 50 % des Urlaubsentgelts
zugestimmt. Der Arbeitgeber
bot dem Kläger die 2,5 %-ige
Lohnerhöhung nunmehr nur
unter der Voraussetzung an, dass
dieser die Vertragsverschlechte-
rung ebenfalls annehme. Das
lehnte der Kläger ab.

Die Zahlungsklage gerichtet
auf die Lohnerhöhung war in allen
Instanzen erfolglos. Zwar war der
Arbeitgeber bei der Lohnerhö-
hung an den arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz ge-
bunden. Er handelte jedoch nicht
sachwidrig oder willkürlich, als er
den Einkommensverlust der Ar-
beitnehmer von 2003/2004 mit
einer Lohnerhöhung teilweise aus-
glich. Auf diese Zwecksetzung
hatte er ausdrücklich hingewiesen.
Da der Kläger keine Einkom-

menseinbuße erlitten hat, kann er
nicht verlangen, an dem Ausgleich
teilzunehmen.

Hinweis: Eine Ungleichbehand-
lung bei Arbeitnehmern mit den

gleichen Voraussetzungen ist im-
mer gefährlich. Eine unter-
schiedliche Behandlung sollte
nur erfolgen, wenn tatsächlich
ein greifbarer, sachlicher Grund
besteht. Die Anforderungen an

diesen Grund unterliegen je-
doch einer sehr genauen Prü-
fung durch das Gericht. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
15.7.2009 – 5 AZR 486/08 –

Gleichbehandlung
bei Lohnerhöhungen
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Der E-CHECK ist das anerkannte Prüf-
siegel der Elektrofachbetriebe für elek-
trische Installationen und Geräte. Er
dokumentiert deren ordnungsgemä-
ßen Zustand und ermöglicht die Er-
kennung von Gefahren, bevor ein
Schaden entstehen kann.

Professionelle Arbeit und uneinge-
schränkte Kompetenz sind die Voraus-
setzung dafür, dass der hohe Sicher-
heits- und Qualitätsanspruch des E-
CHECK eingehalten werden können.

Schließlich geht es darum, teuren Elek-
troschäden vorzubeugen und Leben zu
schützen. Um dies zu gewährleisten, wird
der E-CHECK nur von extra hierfür ge-
schulten Innungsfachbetrieben durchge-
führt. Nur wer zusätzliche Qualifikationen
anhand von Praxisseminaren erworben hat,
darf den E-CHECK anbieten und sich E-
CHECK Fachbetrieb nennen. Schon hier
zeigt sich, dass die Bedeutung des E-
CHECK weit über die Abzeichnung des
Prüfprotokolls hinausgeht. Die E-CHECK
Prüfung ist Basis für eine ganze Reihe von

Verbesserungen zu Hause und im Betrieb,
die durch den intelligenten Einsatz von
neuen elektrischen Anlagen und Geräten
realisiert werden können.

Es geht darum, Energie zu sparen und
gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort
zu erhöhen. Nur der geschulte Fachmann
kann aus diesem komplexen Zusammenspiel
verschiedener Systeme eine individuelle
Lösung für jeden Kunden erarbeiten. Mittler-
weile ist ein Drittel aller Innungsfachbetrie-
be zum Anbieten des E-CHECK berechtigt.

Nur vom Fachbetrieb

Der E-CHECK vom Elektrofachbetrieb.
Ihr Mehr an Sicherheit.
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Die über die Nacherfüllung hinausge-
henden Mängelansprüche des Auftragge-
bers entstehen erst, wenn eine Frist zur
Nacherfüllung fruchtlos verstrichen ist. Es
reicht nicht aus, wenn der Unternehmer
nach der Beseitigung der Mängel durch den
Auftraggeber seine Nacherfüllungspflichten
ernsthaft und endgültig verweigert. Die

Fristsetzung durch den Auftraggeber wird
nur dann entbehrlich, wenn die die Ver-
weigerung durch den Unternehmer vor der
Mangelbeseitigung des Auftraggebers er-
folgt, so der BGH in seinem Urteil vom
20.1.2009, Az.: X ZR 45/07.

In dem vom BGH zu entscheidenden
Fall klagte der Werkunternehmer auf die
vereinbarte Vergütung für die Herstellung
und Lieferung von Betonfertigteilen. Ge-

genüber diesem Anspruch erklärte der Be-
klagte die Aufrechnung mit der Begrün-
dung, die Betonfertigteile hätten nicht dem
im Verlegeplan vorgesehenen Schnitt ent-
sprochen, so dass er Ausklinkungsarbeiten
an den gelieferten Betonfertigteilen habe
vornehmen lassen müssen, wofür ihm die
zur Aufrechnung gestellten Kosten entstan-
den seien. Eine Fristsetzung zur Mängelbe-
seitigung erfolgte vor der Ersatzvornahme
nicht. Der Werkunternehmer bestritt im
Prozess die behaupteten Mängel. 

Der BGH vertritt die Auffassung, dass
der zur Aufrechnung gestellte Zahlungsan-
spruch, der inhaltlich einen Schadensersatz-
anspruch darstellt, deshalb unbegründet ist,
weil die vom Gesetz vorgesehene Aufforde-
rung zur Nachbesserung unter Fristsetzung
unterblieben ist. Diese sei auch nicht des-
halb hinfällig, weil der Werkunternehmer
die Beseitigung der Mängel ernsthaft und
endgültig verweigert habe. Denn diese im
Gesetz vorgesehene Ausnahme könne nur
dann eingreifen, wenn feststehe, dass der
Unternehmer die Leistung bereits verwei-
gert hat, bevor die Mängelbeseitigung durch
den Besteller erfolgt ist. Eine lediglich nach-
trägliche Leistungsverweigerung könne
nicht ausreichen, weil aus dem grundsätz-
lichen Vorrang der Nacherfüllung durch
den Unternehmer ein Nacherfüllungsrecht
dieser Vertragspartei folge und dieses zu-

nichte gemacht würde, wenn der Besteller
vor der Leistungsverweigerung des Unter-
nehmers auf dessen Kosten zur Mängelbe-
seitigung schreiten dürfte. Wie der Unter-
nehmer sich nach der Mängelbeseitigung
durch den Besteller verhalte, könne deshalb
nur dann von Bedeutung sein, wenn die-
ses Verhalten den sicheren Rückschluss er-
laube oder hierzu beitrüge, dass schon vor
der Mängelbeseitigung die Nacherfüllung
ernsthaft und endgültig verweigert war, so
der BGH. 

Vorliegend hatte der Unternehmer die
behaupteten Mängel erst im Prozess nach
Vornahme der Mängelbeseitigung durch
den Besteller bestritten. Der BGH führt
hierzu aus, dass allein das Bestreiten im Pro-
zess im Streitfall keine verlässlichen Rück-
schlüsse darauf zulasse, dass der Unterneh-
mer vor der Beseitigung der behaupteten
Mängel die Erfüllung seiner vertraglichen
Pflichten eindeutig und endgültig verwei-
gert habe. 

Es ist daher jedem Auftraggeber, der
eine mangelhafte Leistung des Unterneh-
mers beklagt, dringend anzuraten, vorsorg-
lich den Verkäufer/Unternehmer unter
Setzung einer angemessenen Frist zur
Nachbesserung bzw. Nacherfüllung auf-
zufordern, bevor Ersatzvornahmen einge-
leitet werden. 

Entbehrlichkeit der Fristsetzung
bei Mangelbeseitigung

 Forum Bergisches Land 4-09  17.08.2009  10:13 Uhr  Seite 20



9

Gm
bH

 Forum Bergisches Land 4-09  17.08.2009  10:13 Uhr  Seite 21



Editorial
FORUM 4/2009

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine22

Ein Neuwagenkäufer kann vom Kaufver-
trag zurücktreten, wenn ein Mangel auch
nach mehreren Versuchen nicht beseitigt wer-
den konnte. Dies gilt auch, wenn die Repa-
raturen nicht beim Verkäufer, sondern bei
anderen autorisierten Markenwerkstätten
vorgenommen wurden. Der Käufer muss den
Verkäufer lediglich nach der ersten erfolglo-
sen Mängelbeseitigung darüber informieren.
Das besagt ein Urteil des Oberlandesgerichtes
(OLG) Düsseldorf (Urteil vom 28. Januar
2008, AZ: I-1 U 151/07).

Im verhandelten Fall bestritt der Neu-
wagenverkäufer das Vorliegen eines Mangels
mit „Nichtwissen“. Nach Ansicht des OLG
war dies nicht zulässig. Der Verkäufer müsse
sich das Wissen der Drittwerkstatt zurech-
nen lassen, so die Richter. Daher ging das
Gericht ohne Beweisaufnahme von der
Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs aus.

Im vorliegenden Fall traten innerhalb
der ersten sechs Monate nach dem Erwerb
eines Fahrzeugs wiederholt Elektronik-
Probleme auf, weswegen das Auto liegen
blieb. Nachdem der Verkäufer ein Problem
an der Steuereinheit beseitigt hatte, wand-
te sich der Käufer in der Folgezeit noch
sechsmal an andere Vertragspartner dersel-
ben Marke, um weitere Fehlfunktionen der
Elektronik beheben zu lassen. Als dies nicht
gelang, forderte der Käufer den Verkäufer
unter Fristsetzung zur endgültigen Män-
gelbeseitigung auf. Nach fruchtlosem
Fristablauf trat der Käufer Kaufvertrag vom
zurück. 

Das OLG betonte, es verkenne nicht,
dass es gewisse Schwierigkeiten geben kön-
ne, sich zur Frage der Mangelhaftigkeit sach-
und interessengerecht zu äußern, wenn das
Fahrzeug wiederholt in anderen Werkstät-

ten zur Prüfung und Instandsetzung gewe-
sen sei. Aufgrund der Verwendung der Neu-
wagenverkaufsbedingungen (NWVB) habe
der Verkäufer aber bewusst auf sein Recht
verzichtet, jede Mängelrüge des Käufers
selbst zu überprüfen und etwaige Mängel
selbst beseitigen zu können. Was die Dritt-
werkstatt über den Mangel wusste, musste
sich der Verkäufer ebenso zurechnen lassen
wie deren erfolglose Nachbesserungsver-
suche. Dem Käufer obliege in diesem Falle
lediglich eine Informationspflicht gegen-
über dem Verkäufer. 

Hinweis:
Insbesondere Markenhändler sollten auf
die Verkaufsbedingungen achten. Ent-
halten diese eine ähnliche Klausel, wie die
oben genannte, dann besteht unter Um-
ständen kein Recht für eigene Reparatur-
versuche.

Kfz-Verkäufer muss sich manchmal
das Wissen von Markenkollegen

zurechnen lassen

Der Bundesgerichtshof hat entschieden,
dass für die Frage, ob ein verkaufter älterer
Gebrauchtwagen wegen einer dem Verkauf
vorausgegangenen längeren Standzeit frei von
Sachmängeln ist, grundsätzlich nicht auf die
Standzeit als solche abzustellen ist (BGH
Urteil vom 10. März 2009 – VIII ZR 34/08).

Der unter anderem für das Kaufrecht
zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat entschieden, dass bei dem
verkauften Fahrzeug kein Sachmangel im
Sinne des § 434 Abs. 1 BGB vorlag, so dass
der Beklagte nicht vom Vertrag zurücktre-
ten konnte. Anders als das Berufungsgericht
gemeint hat, lässt sich keine Aussage dahin
treffen, dass eine Standzeit und Stilllegungs-
dauer von 19 Monaten bei einem Ge-
brauchtfahrzeug eine Beschaffenheit dar-
stellt, die nicht mehr üblich ist und die der

Käufer nicht erwarten musste. Eine allge-
meingültige Antwort auf die Frage, welche
Standzeit üblich ist, ist schon deshalb nicht
möglich, weil die Standzeit eines Ge-
brauchtwagens stark von der jeweiligen
Marktlage abhängt. Außerdem lässt sich
allein auf statistischer Grundlage keine Aus-
sage dazu treffen, welche Käufererwartung
hinsichtlich der Standzeit objektiv berech-
tigt ist. Denn die Standzeit des Fahrzeugs
ist für den Gebrauchtwagenkäufer nicht als
solche, sondern allein im Hinblick auf mög-
liche standzeitbedingte Schäden von Inte-
resse. Ob sich derartige Mängel einstellen,
hängt indessen von vielen Faktoren, insbe-
sondere davon ab, unter welchen Bedingun-
gen und mit welchen Vorsorgemaßnahmen
ein stillgelegtes Fahrzeug abgestellt wird.
Geschieht dies unter ungünstigen Bedin-
gungen und/oder ohne fachmännische Vor-

bereitung, können schon nach kurzer Stand-
zeit Korrosions- und andere Schäden auftre-
ten. Umgekehrt kann bei fachmännischem
Vorgehen der Zustand eines auch längere
Zeit stillgelegten Fahrzeugs besser sein als
der gleichaltriger Fahrzeuge ohne Standzeit. 

Hinweis:
Der BGH stellt klar, dass die lange Standzeit
bei einem Gebrauchtwagen keinen Sachman-
gel darstellt, anders als bei der Standzeit eines
Jahreswagens bis zum Zeitpunkt seiner
Erstzulassung (BGH, Urteil vom 7. Juni 2006
– VIII ZR 180/05). Ob ein Gebrauchtwagen
frei von Sachmängeln ist, richtet sich grund-
sätzlich danach, ob bei dem Fahrzeug Mängel
vorliegen, die auf die Standzeit zurückzufüh-
ren sind und die gleichartige Fahrzeuge ohne
entsprechende Standzeit üblicherweise nicht
aufweisen.

Standzeit von 19 Monaten beim Kauf
älterer Gebrauchtwagen kein Mangel
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So werden Sie im Internet gefunden!

Fließtextanzeige
(sechsmalige aufeinanderfolgende Schaltung Voraussetzung)

Firma:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

Bankverbindung Kto: BLZ:

Bank:
Rubrik: *Preise pro Erscheinungstermin und zzgl. Mehrwertsteuer

Mit Hilfe unserer neuen Rubrik Online-Br@nchenführer, die ab der nächsten Ausgabe des FORUMs fester Bestandteil
des Magazins wird, wird Ihr Internetauftritt gefunden! Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft
hier eintragen.
Die Kosten betragen pro Ausgabe lediglich 9,50 €* für 2 Zeilen, für jede weitere Zeile zahlen Sie 4,50 €*, jeweils zzgl. MwSt.

Damit es schnell geht, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere Faxnummer:
Image Text Verlags Gesellschaft mbH, 02183 417797 oder rufen Sie uns einfach an Telefon 02183 334.

s Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
(Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail-Adressen werden nicht aufgenommen)

Erscheinung in Forum Bergisches Land im Sonderteil „Online-Br@nchenführer“ Schaltung soll erfolgen:
9.50 € (2 Zeilen), jede weitere Zeile 4,50 € s 6 x s 12 x (5 % Rabatt) s 18 x (10 % Rabatt)

Elektro-Handwerk

» Meissner Elektro GmbH
www.elektro-meissner.de

» Elektro Jagieniak
www.jagieniak.de

» Döpper GmbH
www.doepper-gmbh.de

Bau- und Ausbau-Handwerk

» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG
www.ottobau.de

» Tip Top Tor
www.tiptoptor.deOn

lin
e-

M
@
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tp

la
tz

Mandaten haben jetzt bes-
sere Chancen auf Schadener-
satz, wenn ihr Steuerberater
sie falsch berät: Der Bundes-
gerichtshof hat die Verjäh-
rungsfrist neu ausgelegt.

Wer seinen Steuerberater we-
gen eines Beratungsfehlers ver-
klagen will, bekommt häufig
Probleme mit der dreijährigen
Verjährungsfrist. Denn ange-
sichts der häufig langen Bearbei-
tungszeit bei strittigen Steuerbe-
scheiden kann diese Frist leicht
verstreichen. 

Doch in einem aktuellen
Urteil stellte der Bundesgerichts-
hof jetzt klar, dass die Drei-Jah-
res-Frist erst dann beginnt, wenn
der Schaden feststeht. Das sei

der Fall, wenn das Finanzamt
tatsächlich erhöhte Forderungen
geltend macht. 

Geklagt hatte ein Ehepaar,
das auf Rat seines Steuerberaters
Steuernachzahlungen nicht be-
zahlte, sondern durch Einsprü-
che zu verhindern versuchte.
Das Finanzamt bestand auf der
Nachzahlung – und verlangte
erst nach mehr als drei Jahren
Säumniszuschläge von 18.500
Euro. Diese Säumniszuschläge
forderten die Steuerzahler von
ihrem Berater zurück. Der wehr-
te sich mit Verweis auf die Ver-
jährungsfrist.

Der BGH entschied zuguns-
ten der Mandaten: Mit der
Mahnung, spätestens mit der

Vollstreckung, gebe die Fi-
nanzbehörde bekannt, dass
Säumniszuschläge zu entrichten
sind. Mit dieser Bekanntgabe
werde die Verjährungsfrist für

den Schadensersatzanspruch in
Lauf gesetzt.

BGH: Urteil vom 5. März
2009, Az. IX ZR 172/05

Mandaten haben jetzt bessere Chancen

Schadenersatz vom Steuerberater
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Im Rahmen der Arbeitszeitflexibilisie-
rung wird von Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer vereinbart, dass für Zeiten einer Frei-
stellung von der Arbeitsleistung Arbeitsent-
gelt fällig ist, das mit einer vor oder nach
diesen Zeiten erbrachten Arbeitsleistung er-
zielt wird. Es erfolgt somit bei diesen Ar-
beitszeitregelungen bei schwankender
Arbeitszeit regelmäßig ein Ausgleich im
Arbeitszeitkonto.

Flexible Arbeitszeitregelungen sind nun-
mehr auch im Rahmen einer versicherungs-
freien geringfügig entlohnten Beschäftigung
möglich. Zu beachten ist, dass das regelmä-
ßige monatliche Arbeitsentgelt im Durch-
schnitt einer Jahresbetrachtung 400 Euro
nicht übersteigen darf (bei durchgehender
Beschäftigung 4.800 Euro im Jahr – nicht
Kalenderjahr). Darüber hinaus ist zu beach-
ten, dass das aus dem Zeitguthaben abzu-
leitende Arbeitsentgelt auch innerhalb der
Jahresfrist abgebaut werden muss.

Für die Ermittlung dieses Durchschnitts-
betrages finden dieselben Grundsätze An-
wendung, die für die Schätzung des Jahres-
arbeitsentgelts in der Krankenversicherung
bei schwankenden Bezügen gelten. Dabei
sind die sich aus einem Zeitguthaben abzu-
leitenden Ansprüche auf bereits erarbeite-
tes Arbeitsentgelt zu berücksichtigen. Dem-

zufolge darf das durchschnittliche monat-
liche Arbeitsentgelt in einem Jahr (12 Mo-
nate) unter Berücksichtigung des zum Ende
des Jahres in einem Zeitguthaben enthal-
tenen, bereits erarbeiteten, Arbeitsentgelt-
anspruchs die entgeltliche Geringfügigkeits-
grenze nicht übersteigen.

Flexible Arbeitszeitregelungen für ge-
ringfügig Beschäftigte müssen neben dem
Aufbau von Zeitguthaben auch deren tat-
sächlichen Abbau ermöglichen. Ist der Ab-
bau eines Zeitguthabens von vornherein
nicht beabsichtigt, ist die Arbeitszeitverein-
barung sozialversicherungsrechtlich irrele-
vant. 

Im Zusammenhang mit der sonstigen
flexiblen Arbeitzeitregelung ist zu beach-
ten, dass bei einer Freistellung von der
Arbeitsleistung unter Fortzahlung eines ver-
stetigten Arbeitsentgelts maximal bis zu
einem Monat eine Beschäftigung begrün-
det und Arbeitzeitguthaben für die Ermitt-
lung des regelmäßigen Arbeitsentgelts zu

berücksichtigen ist. Bei Freistellungen von
mehr als einem Monat ist somit für den
Fortbestand des Beschäftigungsverhältnisses
in der Freistellungsphase eine Wertgut-
habenvereinbarung erforderlich, die an wei-
tere Voraussetzungen geknüpft ist.

Beispiel: Einstellung eines Arbeitnehmers
zum 1. April 2009 mit einem verstetigten
Arbeitsentgelt von 400 Euro im Monat.
Dafür verpflichtet sich der Arbeitnehmer
im Jahr (12 Monate) 480 Stunden zu arbei-
ten. Der Arbeitseinsatz soll flexibel erfol-
gen, wobei die Zeit einer Freistellung auf-
grund bereits im Vorfeld erbrachter Ar-
beitsleistung längstens für einen Monat
erfolgen soll.

Es handelt sich um eine geringfügig ent-
lohnte Beschäftigung. Unabhängig von der
tatsächlich erbrachten Arbeitsleistung zahlt
der Arbeitgeber die monatlichen Abgaben
an die Minijob-Zentrale von 400 Euro.

Für weitergehende Informationen steht
das von den Spitzenorganisationen der So-
zialversicherung erarbeitete Rundschreiben
zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler
Arbeitszeitregelungen vom 31. März 2009
unter www.handwerk-direkt.de im Mitglie-
derbereich unter dem Stichwort „Sozial-
recht“ zum Download zur Verfügung.

Termine
9

Flexibler Einsatz von
400-Euro-Kräften wird möglich
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Lossprechung der neuen
Tischlergesellen

Es war eine wunderschöne
Veranstaltung an diesem wun-
derschönen Sommertag im In-
dustriegebiet Klause bei der
Firma Holz Richter. Denn hier
wurde die diesjährige Losspre-
chungsfeier von 54 Junggesellen
der Tischlerinnung Bergisches
Land aus dem Oberbergischen

Kreis, dem Rheinisch-
Bergischen Kreis

und der Stadt Leverkusen gefei-
ert. Die Junggesellinnen und
Junggesellen waren mit Eltern
und Freunden zu dieser Feier er-
schienen, um dann aus den
Händen von Obermeister Cul-
mann ihre Zeugnisse zu emp-
fangen. 

Wie hoch das Ausbil-
dungsniveau tat-
sächlich ist, davon

konnten sich die
Besucher an

d i e s e m

Tag und den Tagen davor selbst
überzeugen. Die besten Ge-
sellenstücke aus dem Wettbe-
werb „Die gute Form“ waren bei
Holz Richter ausgestellt. Darü-
ber freute sich auch Hausherr
Dr. Markus Richter, der das qua-
litativ hochwertige Niveau lobte
und sich auch über viele Besu-
cher zur Begutachtung der
Stücke in seiner Ausstellungshal-
le freute. Sieger der „Guten
Form“ wurde
Julian Stee-
ger aus Ber-

gisch Gladbach vom Ausbil-
dungsbetrieb Bruno Janvier und
Uwe Link aus Bergisch Glad-
bach mit einem elegant ge-
schwungenen Sideboard aus
Olivenholz.

Auf Platz 2 des Wettbewerbs
kam Manuel Rolland aus Mors-
bach, Ausbildungsbetrieb Hel-
mut und Andreas Wirth, Mors-
bach, Dritter wurde Mark Zwei-
bäumer aus Kürten von der Firma
Schmalenbach Design GmbH,
Gummersbach. Und als Jahr-
gangsbester Auszubildender
wurde Martin Kintscher, Ausbil-
dungsbetrieb Rainer Peckhaus,
Leverkusen, aus Burscheid geehrt. 

Ein großer Dank nochmals
an die Ausbildungsbetriebe und
die besten Wünsche für die Zu-
kunft jedes einzelnen losgespro-
chenen Junggesellen.
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Nach mehrjähriger Fachaus-
bildung zum Maler und Lackie-
rer sowie zum Bauten- und Ob-
jektbeschichter war es letzten
Samstag dann endlich soweit; 47
frischgebackene Gesellen, da-
runter auch acht junge Damen,
bekamen im Rahmen der Los-
sprechungsfeier der Maler und
Lackiererinnung Bergisches Land
im Beisein von zahlreichen Freun-
den und Verwandten ihren Ge-
sellenbrief überreicht.

Obermeister Willi T. Reitz
eröffnete die am Samstag, den
27.6.2009 um 11:00 beginnen-
de Feierstunde mit der Begrü-
ßung zahlreicher Ehrengäste und
Kollegen, oder, wie Willi Reitz
es treffend ausdrückte, Freunde
der Innung und des Handwerks.
Unter ihnen auch Erika Stötzel,
Frau des jüngst verstorbenen
Lehrers am Berufskolleg Opla-
den und langjährigem Mitglied
des Prüfausschusses, Peter Stöt-
zel, dem im Rahmen der Feier-
stunde gedacht wurde.

In seiner Rede schlug Reitz
einen mit einem Zitat von So-

Lossprechungsfeier mit Sommerfest der
Maler- und Lackiererinnung Bergisches Land 

47 Gesellen feierten
erfolgreiche Prüfung mit

Familie und Freunden
krates über die Defizite der
damaligen Jugend beginnenden
Bogen, zog Parallelen zur heuti-
gen öffentlichen Meinung und
verwies auf den hohen Stellen-
wert eines Fach-Handwerkers in
Zeiten von Massenentlassungen.
Besonders betonte er mit sicht-
barer Freude und Stolz das seit
Jahren beste Prüfergebnis der
Gesellenprüfung 2009.

Die beste Leistung mit jeweils
„sehr gut“ in Fertigkeit und
Kenntnis erzielte dabei Christian
Richter aus Wermelskirchen. Er
wurde ebenso wie sein Ausbil-
dungsbetrieb „Der Maler Scheit-
hauer“ GmbH, Wermelskir-
chen, mit einer Urkunde sowie
einem Bestpreis der Innung für
diese herausragende Leistung
ausgezeichnet.

Weitere Auszeichnungen er-
hielten Yvonne Schnier (Ausbil-
dungsbetrieb „Der Maler Scheit-
hauer“ GmbH, Wermelskirchen)
und Natascha Schmitz (Ausbil-
dungsbetrieb Bernd Fahlenbach,
Leverkusen) für Führung und Ge-
staltung der besten Berichtshefte.
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Insgesamt lagen Fünf Ergeb-
nisse der Maler und Lackierer
bei 2/2 und besser; nur Einer
bestand die Prüfung leider nicht. 

Ein Auswertefehler hätte fast
dazu geführt, dass ein weiterer
Auszubildender durch die Ab-
schlussprüfung gefallen wäre,
dank seiner Initiative wurden die
Unterlagen erneut geprüft, so
dass auch diesem jungen Mann
nun der Gesellenbrief ausgehän-
digt werden kann. 

Ebenfalls bestanden auch alle
6 Bauten- und Objektbeschich-
ter die diesjährige Abschlussprü-
fung. Der Beste, Gökhan Demir
(Ausbildungsbetrieb Malermeis-
ter Duske GmbH aus Bergisch
Gladbach) mit der Gesamtnote
2/2, wird seine Ausbildung zum
Maler und Lackierer im nächs-
ten Jahr komplettieren. 

Auch Kreishandwerksmeister
Bert Emundts sowie Vertreter der
Berufskollege Bergisch Gladbach
und Opladen beglückwünschten
die Prüflinge in ihren anschlie-
ßenden Grußworten und beton-

ten ihre Freude und auch Stolz
über das hervorragende Prüfer-
gebnis, bevor Obermeister Reitz
und Prüfungsvorsitzender Lud-
wig Blocksiepen unter donnern-
dem Applaus der Gäste die Ge-
sellenbriefe verteilten.

Im Anschluss an die Feierstun-
de wurden die Prüflinge mit ihren
Gästen zum Sommerfest der
Maler- und Lackiererinnung ein-
geladen. Die insgesamt rund 160
Gäste ließen es sich bei allerlei
Leckereien vom Grill und frisch
gezapftem Kölsch bis weit in den
Nachmittag hinein sichtbar gut
gehen und auch das unbeständi-
ge Wetter konnte die allenthalb
gute Stimmung nicht trüben. 

Ein Grund hierfür mag auch
die von den langjährigen Spon-
soren u.a VR-Bank, Maler-Ein-
kauf-Genossenschaft, Sonnen-
Herzog, Brillux und IKK Nord-
rhein wieder mit attraktiven
Preisen bestückte Tombola ge-
wesen sein, bei der die XXL
Regenschirme mit zu den
begehrtesten Gewinnen wur-
den.
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Goldener Meisterbrief
» Heribert Becker 29.7.2009

Köln-Weiß, Bäckerinnung

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
» Monika Himperich 1.7.2009

Metzgerei Himperich, Bergisch Gladbach, Fleischerinnung

30 Jahre
» Wilhelm Clasen 1.8.2009

Ceranski GmbH, Bergisch Gladbach,
Maler- und Lackiererinnung

» Johannes Rütsch 1.8.2009
Ceranski GmbH, Bergisch Gladbach,
Maler- und Lackiererinnung

25 Jahre
» Frank Biwo 1.8.2009

Ceranski GmbH, Bergisch Gladbach,
Maler- und Lackiererinnung

Betriebsjubiläen
100 Jahre 
» Brüning Malerwerkstätte GmbH 15.9.2009

Gummersbach, Maler- und Lackiererinnung

50 Jahre
» Willi Kramm 26.8.2009

Kürten, Innung für Raumausstatter und
Bekleidungshandwerke

25 Jahre
» Rainer Hoster GmbH 4.9.2009

Overath, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Editorial
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Neue Innungsmitglieder
» Markus Horwath

Rösrath, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Thomas Sternbeck

Leichlingen, Elektroinnung
» Haeger Wohnkultur GmbH

Kürten, Tischlerinnung
» Antonia Lo Grasso

Waldbröl, Friseurinnung
» Dieter Müller

Gummersbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Diego Corli

Kürten, Kraftfahrzeuginnung
» Sebastian und Christian Kremer

Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung
» Hair-Creation E & F GmbH

Leverkusen, Friseurinnung
» Kathrin Neumann

Leverkusen, Friseurinnung
» Dörpinghaus GmbH

Wipperfürth, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Runde Geburtstage
» Heinz Platz 9.8.2009 80 Jahre

Ehrenobermeister der Tischlerinnung
» Adalbert Schöpe 13.8.2009 70 Jahre

ehem. Obermeister der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Heinz Jürgen Schmitt 14.8.2009 55 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung

» Wilhelm Pütz 14.8.2009 70 Jahre
Ehrenobermeister der Bäckerinnung

» Bernd Fleschenberg 15.8.2009 65 Jahre
ehem. stellv. Obermeister der Fleischerinnung

» Jörg von Polheim 21.8.2009 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Bäckerinnung

» Hermann Josef Braun 7.9.2009 60 Jahre
Lehrlingswart der Kraftfahrzeuginnung

» Norbert Müller 22.9.2009 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Bäckerinnung

» Bernd Hildebrandt jr. 23.9.2009 40 Jahre
Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Gisela Schätzmüller 27.9.2009 75 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Wilhelm Tünnermann 27.9.2009 80 Jahre
Ehrenobermeister der Innung für Metalltechnik

» Bernd Kloppenburg 29.9.2009 55 Jahre
stellv. Obermeister der Tischlerinnung
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Nachstehende Prüflinge haben die Gesellenprüfung als Jahres-
beste 2009 abgeschlossen. Aufgrund dieser hervorragenden Leis-
tungen und als besondere Anerkennung werden die Prüflinge mit

einer Ehrenurkunde der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
ausgezeichnet.

Herzlichen Glückwunsch!
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Urkunden für Jahresbeste 2009

Ausbildungsberuf Jahresbeste/r Ausbildungsbetrieb Ausbildungsort

Bäcker Fabian Sahler Bäckerei Gerold Eilers GmbH Bergisch Gladbach

Fachverk. NMH (Bäckerei) Jasmin Watzke Gerhard Bremicker Radevormwald

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Christian Breitkreuz CON GmbH Leverkusen

Elektroniker Christoph Lanfermann Michael Söntgerath Kürten

Fleischer Matthias Molitor Werner Molitor Kürten

Fachverk. NMH (Fleischerei) Gabrielle Hunger Petz Märkte GmbH Wissen

Friseur Sonia Nigro Margit Schwarz Wipperfürth

Kraftfahrzeugmechatroniker Sebastian Röller Kammann Automobile GmbH Leverkusen

Maler- u. Lackierer Chrsitian Richter Der Maler Scheithauer GmbH Wermelskirchen

Metallbauer Patrick Schulz Alfons und Andreas Berg OHG Reichshof

Tischler Martin Kintscher Rainer Peckhaus Leverkusen

Zimmerer Julian Schiller Axel Neumann Nümbrecht
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55551111444466667777 BBBBeeeerrrrggggiiiisssscccchhhh    GGGGllllaaaaddddbbbbaaaacccchhhh----SSSScccchhhhiiiillllddddggggeeeennnn,,,, ssssttttaaaatttttttt....

21.8.2009, 19.00 Uhr
Jahresessen der Innung für Metalltechnik,
Restaurant „Die Tenne“, 51789 Lindlar-Vossbruch

24.8.2009, 8.30 – 16.30 Uhr
Wiederholungskurs in Erste-Hilfe (Auffrischungskurs) der
Friseurinnung

25.8.2009, 15.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler und Lackiererinnung,
Brauhaus, Hindenburgstr. 15, 51643 Gummersbach

25.8.2009, 18.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Baugewerksinnung

27.8.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

2.9.2009, 15.00 – 17.00 Uhr
Hygieneschulung der Bäcker- und Fleischerinnung, Ratssaal der
Stadt Gummersbach, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach

5.9.2009, 15.00 Uhr
Altmeistertreffen der Maler und Lackiererinnung,
„Altbrücker Mühle“, Olper Str. 69, 51491 Overath-Untereschbach

7.9.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

11.9.2009
Seminar der Elektroinnung: „Unternehmermodell BG“

23.9.2009, 15.00 – 17.00 Uhr
Hygieneschulung der Bäcker- und Fleischerinnung,
Kolpinghaus Hückeswagen, Islandstraße 54, 42499 Hückeswagen

24.9.2009
Vortrag der Maler und Lackiererinnung: „Als Berlin Hauptstadt
wurde – Städtebauliche Entwicklung einer Metropole“,
„Haus des Malers“, Halstenbachstr. 3 a, 51645 Gummersbach

26./27.9.2009
Innungsfahrt der Innung für Informationstechnik

29.9.2009
Werksbesichtigung, Unternehmerfrauen im Handwerk

5./6.10.2009, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs

7.10.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

8.10.2009, 15.00 – 17.00 Uhr
Hygieneschulung der Bäcker- und Fleischerinnung, Ratssaal der
Stadt Gummersbach, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach

29./31.10.2009
Innungsfahrt der Maler- und Lackiererinnung 

2.11.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik 

24.11.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der
Dachdeckerinnung
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